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Liegen die Voraussetzungen des § 52 Abs. 3 Satz 1 B N otO  be
reits im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erlaubnisertei
lung im  Sinne von § 52 Abs. 2 Satz 1 B N otO  zur Fortführung 
der Amtsbezeichnung N o ta r mit dem Zusatz »außer Dienst 
(a.D.)« vor, handelt cs sich regelmäßig um »besondere G rün
de«, die die Verwaltungsbehörde berechtigen, ihr Ermessen in 
Richtung einer Verweigerung der Erlaubnis auszuüben.......... 193

a) Die ohne wirksame Einwilligung an eine geschäftliche 
E-Mail-Adresse versandte Werbe-E-Mail stellt einen Eingriff 
in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe
trieb dar.
b) Eine wirksame Einwilligung in den Empfang elektroni
scher Post zu Werbezwecken setzt u.a. voraus, dass der A d
ressat weiß, dass seine Erklärung ein Einverständnis darstellt, 
und dass klar ist, welche Produkte oder Dienstleistungen wel
cher Unternehm en sic konkret erfasst. Eine vorformulierte 
Einwilligungserklärung ist an den §§ 305 ff/BGB zu messen.
c) Zur Anwendbarkeit von § 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG, wenn der
zur Unterlassung von W erbung mittels elektronischer Post 
Verpflichtete die E-Mail-Adresse des Betroffenen gegen des
sen Willen nutzen möchte, um sie zu Lösch- oder Sperrzwe- 
cken an seine W erbepartner w eiterzuleiten.................................  204

a) O b  der Insolvenzverwalter für eine unternehmerische 
Fehlentscheidung haftet, ist am Insolvenzzwcck der bestmög
lichen Befriedigung der Insolvenzgläubigcr unter Berücksich
tigung der von den Insolvenzgläubigern getroffenen Verfah
rensentscheidungen zu messen.
b) D er Insolvenzvcrwalter darf keine Geschäftschance persön- 
lichnutzen,dieaufgrundderUmständcdesjewciHgcnFallesdem
von ihm verwalteten Schuldneruntcrnehmen zuzuordnen ist. 220

Ein zunächst nicht gegen ein gesetzliches Verbot verstoßender 
Werkvertrag kann auch dann nach § 1 Abs. 2 N r. 2 Schwarz- 
ArbG, § 134 BGB nichtig sein, wenn er nachträglich so abge
ändert wird, dass er nunm ehr von dem Verbot des § 1 Abs. 2 
Nr. 2 SchwarzArbG erfasst w ird...................... ......................... 228

Eine Partnerschaftsgesellschaft kann gemäß § 59e Abs. 1 
Satz 1 BRAO nicht Gesellschafterin einer Rechtsanwaltsge
sellschaft sein..................... ..............................................................  235
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